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D€r steig€nde wirtschaftliche
Druck äuf den Baüstellen Lisst einen
Problenkreis zunehnerd in den
Vordergrund trete!, der in d€n ver-
gang€nen Iahrzehnten kaum r€le-
vant mrde - die Kündigung d€s
Bauvertrages. Eines ist zunachst
sicher: Selbst dann, wenn einem

Bauunt€rnehmer der Vertrag aus
wichtigen Grund sekitndigt wird,
bleibt senr VergütungsansPruch fiir
die bis zun Zeitpunkt der Krindi
gung erbrachten Leistungen in

Laage Zeir glng der Bundesge-
richtshof (BGH) in seiner Recht-
sprechung davon aus, dass im Falle
der Kündigung die VerSütung
abweichend von S 6al Abs. 1 BCB
auch ohne vorherige Abnahme ver-
langt wffden kann. ̂ nlässlich eines
aktuellen lalles stellt cr nunmehr
jedoch in Auss;cht, däss er diese
RechtsprcchunS ribe.de*en wird
(Urteil vom 22.09.2005 - Az.VII ZR
lt7to3).

ZMr rnusste sich der BGH in
dem gena.nten Urteil mit der lrage
der Fälligkeit von Rechnungen im
Zuge gekündiSter Bauverträge nicht
eingehend beschäftigen. Dehnoch
irt davon auszuSeh€n, dass aufgrund
der zuvor zitiercn Anklindigung
eine nach €iner Kündigung gestellte

Schlussrechnuns nsr noch nach zeitiger BeendiSung von Bäuverträ-

cfolgter Abnahrne fälligwird. gen ohne Abnahme füllig werden,
überdenken wird Es ist also zu

Fazit befürchtetr, dass schlussrechnung€n
Dcr BGH hat angekrindiF, dass b€i gekündigten Rauverträg€n nur

er seine bishcrige Rechtspr€chung, noch nach erfolgte. Abnahme durch-

wonach Schlussrechnungen beivor- zusctzen sind Afldta Bufnafn

.a''tos-TiAp
Auch wenn die künftige RechtsPrechung des BCH noch nicht mit 100-

prozentige. sicherheit prognostiziert werden kann, Silt die dringende
Enp{ehlung: Führen Sie um8€hend näch erfolgter KilndiSung eine

Abnahme nit dern Auftraggeber durch. Anderenfalls laufetr Sie Gefähr'

däss der Ihnen zustehende VergütungsansPrüch nicht fdllig und damit

zumindest vorerst nicht durchsetzbar ist.

An&a Bußm.nn.

ilänUehe$gilhilU$vellaruett dss Aillmruebol's
Zeigen sich an ein€r Bruleistung

während der Cewährleistungszeit
Mängel, ist der Auftragnehmer dazu
verpnicht€t, di€se auf Aufforderung
innerhalb der im Aufforderunss-
schreiben gesetzten an8€messenen
Frist zu beseitigen. ̂nderenfalls bat
er die Kosten der MäDgelbeseitigung
durch €inen Dritten zu tragen.

Vielfach ist es so, da$ der Auf-
träggeber vom Auftragnehmer
jedoch nicht nur die eiSentliche
Mängelb€s€itigung, sondern darü-

ldo + Ko akt

ber hinausgehende, vertraglich
eigendich nicht geschuldete L€is-
tungen vcrlangt. Iür den Äufträg-
nehmer stellt sich dann die lrage, ob
er die Äufrlahne der Arbeiten in
diesem lall v€rweigern dart

In ein€r akluellen Entscheidung
(Urt€il vom 0s.10.2005 - X ZR
276102) h^r det Bundesgerichtshof
(BGH) nunmehr festgehalten, dass
der Auftragnehmer nit der Mängel'
b€seitigung nicht iD Vezug gerät,
wenn er eine Aufforderung des Auf-
traggebers, in der dieser eine illuso-
rische und vdllig überzog€n€ Män
gelbesenigung verlangt, zunächst
veM€igert. D€r Äuftraggeber wärc
also gehindert, diese kistungen zu
Last€n des Äuftragn€hmers durch
einen Dritten ausfuhr€n zu lasen.

Benpielsweise diirfen Dach DIN
18917 b€i Herstetlug d€s leinpla'
nums ftiJ eine PseDansaat Steine mit
ein€m Dudmesser \on weniger als
s cm auf der b€arbeiteten Flache ver-
bleiben. Iordert der Auftragg€ber
nun die EDdemmg alea al$ auch
der kleineren Steine, verldgt er ein
übeüleenes IfistussmaS.

Im ko.kreteD Einzelfall ist abe.
stets b€sondere vorsicht gebot€n:
Nur wenn die überzogene lorde
rug des Äuftraggebe.s als e$st-

haft€ Zurückweisüng der eiSentlich
(nut geschüldeten Mängelb€s€iti'
gung zu verstehen ist, entfältet sie
keine rechtliche Rel€vänz. ht
jedoch a.zunehncn, dass der Aur-
traggeber auch die tatsächlich
geschuldete MänSelbeseitisung -

hie. also nur die Bes€itigung der
Steine mit einem Durchmesser von
5 €m und rnehr arrehnen
würde, bleibt der Auftragn€hmer
zur Durchführung dies€r Arbeiten
verpflichtet.

Fazit
V€rlangt der Auftragg€ber eir

nicht gesch'ndetes, weil völig über-
zogen€s Maß der MeDgelbeseiti-
gung, kann seine ertsprechende
Aufforderung rechdich ins Leer€
g€hen. Ixdus Fecklel
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^ufsud des hohen Risikos gilt FaIs lhr Auftraggeber Si€ untet Frist-

setzung zur Durchfirhrutg übeftiebener M:ingelb€seitigrhgsdb€iten
auffordert, so[ten Sie dennoch die taträchlich geschuldeten Märgelb€sei

tigungsarbeit€n nach d€m erforderlicheD L€istungsmaßstab anbieten
ud, f.116 insokit keine R€akion erfol6, auch ausführcn Nut wem Ihi

Auif,aggeber eindeutig und in nachweisbarer lorin Ihr€ insoweit ang€-

botenen tubeiten ablehrt, können Sie sich auf die oben alargestellte

Rechtspr€chung des BGH berufen.
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